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Vertraulich ! 

 

K a b i n e t t s p r o t o k o l l  N r .  9 7  

vom 12. August 1919 

 

Anwesend:1 

Sämtliche Kabinettsmitglieder, ausgenommen Staatskanzler Dr. R e n n e r, die 

Staatssekretäre Dr. B a u e r, Dr. L o e w e n f e l d -R u s s  (beurlaubt) und Dr. 

S c h u m p e t e r, sowie die Unterstaatssekretäre G 1 ö c k e 1 (beurlaubt) und P f l ü g l. 

 

Zugezogen: 

Vom Staatsamt für Finanzen: Sektionschef Dr. G r i m m, 

ferner zu Punkt 13t: vom Staatsamt für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten 

Ministerialsekretär Dr. S o s n a. 

 

Vorsitz: 

Vizekanzler F i n k. 

 

Dauer: 

20.00 – 22.302 

 

Reinschrift (22 Seiten) 

 

Inhalt: 

1. Unterbreitung der in der Zeit vom 1. Mai bis 31. Juli d. J. auf Grund des 

kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes erlassenen Vollzugsanweisungen an das 

Präsidium der Nationalversammlung. 

2. Zuweisung von Rotationspapier an die Tageszeitung „Die rote Fahne“. 

3. Antrag des Ernährungsausschusses des Landtages von Salzburg, betreffend die Frage 

des Abbaues der Zentralen. 

4. Berichte der Kommission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen. 

5. Präliminierung des Erfordernisses für die Kommission zur Erhebung militärischer 

                                                 
1  Weiters waren zwei Schriftführer anwesend. 
2  Das Ende der Sitzung ist im Stenogramm nicht ausgewiesen. 
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Pflichtverletzungen. 

6. Gesetzentwurf, betreffend den Vorspann und die Einquartierung; Vollzugsanweisung, 

betreffend das Erlöschen der Verpflichtung zu Kriegsleistungen. 

7. Ansuchen des Arbeiterrates in Waidhofen a. d. Ybbs um Bewilligung einer 

Subvention. 

8. Gesetzesbeschluss des oberösterreichischen Landtages über die Einhebung einer 

Wertzuwachsabgabe für Landes- und Gemeindezwecke. 

9. Grundlegende Bestimmungen für die Mitwirkung der Arbeiterräte bei der 

Bekämpfung des Kriegswuchers und Schleichhandels in Wien. 

10. Gesetzesbeschluss des niederösterreichischen Landtages, betreffend die Ermächtigung 

der Gemeinde Wien zu einer Kreditoperation. 

11. Gesetzesbeschluss des Landtages von Salzburg, betreffend die Einhebung einer 

Landesabgabe von den Eintrittsgebühren der Kinematographentheater. 

12. Verwendung deutschösterreichischer Arbeiter bei den Wiederherstellungsarbeiten in 

Nordfrankreich. 

13. Verkauf von Seidenkokons an die ungarische Pachtungsgesellschaft. 

  

Beilagen: 

Beilage a zu Punkt 4 betr. Berichte der Kommission zur Erhebung militärischer 

Pflichtverletzungen (drei Berichte mit einer Begleitnote der Staatskanzlei an das Präsidium 

der Nationalversammlung, 8 Seiten) 

Beilage b zu Punkt 9 betr. grundlegende Bestimmungen für die Mitwirkung der Arbeiterräte 

bei der Bekämpfung des Kriegswuchers und Schleichhandels in Wien (2 Seiten) 

Streng geheimer Anhang zum KRP betr. Stellungnahme der Invaliden in Schönbrunn gegen 

die Weiterbenützung der Wohnung des Staatssekretärs Ing. Zerdik im Fürstenstöckl sowie die 

Frage der Besetzung Westungarns durch Deutschösterreich (5 Seiten) 

Konzept, stenographische Mitschrift, Entwurf der TO mit Dienstzettel 

Beilage zu Punkt 1 betr. Verzeichnis Zl. 164/10-St.K.-1919 über die Erlassenen 

Vollzugsanweisungen der Staatsämter für die Vorlage beim Präsidium der 

Nationalversammlung (6 Seiten) 

Beilage zu Punkt 3 betr. Referat der Staatskanzlei über den Antrag des 

Ernährungsausschusses des Salzburger Landtages auf Abbau der Zentralen (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 4 (s. Beilage a) betr. Berichte der Kommission zur Erhebung militärischer 

Pflichtverletzungen (drei Berichte mit einer Begleitnote der Staatskanzlei an das Präsidium 
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der Nationalversammlung, 8 Seiten) 

Beilage zu Punkt 5 betr. Präliminierung der Erfordernisse für die Kommission zur Erhebung 

mil. Pflichtverletzungen (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 6 betr. Gesetzesentwurf über den Vorspann und die Einquartierung mit 

Begründung samt Beilage dazu (14 Seiten) 

Beilage zu Punkt 7 betr. Ansuchen des Arbeiterrates in Waidhofen/Ybbs um Bewilligung 

einer Subvention (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 8 betr. StA. d. Finanzen ad Zl. 55.223/19 über den Gesetzesbeschluss des 

oö. Landtages zur Einhebung einer Wertzuwachsabgabe für Landes- und Gemeindezwecke (2 

Seiten) 

Beilage zu Punkt 9 betr. grundlegende Bestimmungen für die Mitwirkung der Arbeiterräte bei 

der Bekämpfung des Kriegswuchers und Schleichhandels in Wien (2 Seiten, gedruckt) 

Beilage zu Punkt 10 betr. Auszug für den Vortrag des StA. d. Inneren über den 

Gesetzesbeschluss des nö. Landtages zur Ermächtigung der Gemeinde Wien zu einer 

Kreditoperation (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 11 betr Auszug für den Vortrag des StA. d. Inneren über den 

Gesetzesentwurf des Salzburger Landtages zur Einhebung einer Landesabgabe von den 

Eintrittsgebühren der Kinematographentheater (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 13 betr. Verkauf von Seidenkokons an die ung. Pachtungsgesellschaft (2 

Seiten) 

 

1. 

Unterbreitung der in der Zeit vom 1. Mai bis 31. Juli d. J. auf Grund des 

kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes erlassenen Vollzugsanweisungen an das 

Präsidium der Nationalversammlung. 

Der Vorsitzende erbittet und erhält von Kabinettsrate die Ermächtigung, die von den 

Staatsämtern auf Grund des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes in der Zeit vom 1. 

Mai bis 31. Juli d. J. erlassener Vollzugsanweisungen dem Präsidium der 

Nationalversammlung vorlegen zu dürfen. 

 

2. 

Zuweisung von Rotationspapier an die Tageszeitung „Die rote Fahne". 

Der Vorsitzende teilt mit, dass das Staatsamt für Handel und Gewerbe, Industrie und 

Bauten nach Anhörung des Zeitungsbeirates die Verteilungsstelle für Zeitungsdruckpapier 
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anzuweisen beabsichtige, der von der kommunistischen Partei herausgegebenen Tageszeitung 

„Die rote Fahne" über deren Ansuchen für die Zeit vom 1. August d. J. an bis auf weiteres 

eine monatliche Menge von 3 Waggons Rotationspapier zur Verfügung zu stellen. 

Der Kabinettsrat nimmt diese Mitteilung zustimmend zur Kenntnis. 

 

3. 

Antrag des Ernährungsausschusses des Landtages von Salzburg, betreffend 

die Frage des Abbaues der Zentralen. 

Der Vorsitzende führt aus, dass die Landesregierung in Salzburg dem Staatsamt für 

Volksernährung einen Antrag des Ernährungsausschusses des Landtages von Salzburg 

vorgelegt habe, wonach die Landesregierung aufzufordern sei, bei der Zentralregierung 

Erkundigungen einzuholen, warum der zur Überwachung der beschleunigten wirtschaftlichen 

Demobilisierung von der Nationalversammlung bestellte Ausschuss noch nicht aktiviert sei 

und keine Tätigkeit entfaltet habe, oder ob in der Frage des Abbaues der Zentralen sonst 

irgend ein Schritt gemacht worden sei. Gleichzeitig sei die Landesregierung beauftragt 

worden, der Wiener Regierung zu bedeuten, dass im Falle der Verzögerung der Erledigung 

dieser Frage im Lande Salzburg der Gedanke einer Lostrennung der Länder von Wien stets 

größeren Anhang in allen Volksklassen finden würde. 

Die Staatskanzlei, welcher das Staatsamt für Volksernährung den mehr in das Gebiet der 

allgemeinen Politik als des Ernährungswesens einschlagenden Bericht übermittelt hat, 

beabsichtige der Landesregierung in Salzburg zu eröffnen, dass sie auf die gestellte Frage in 

ihrer vorliegenden Fassung zu ihrem Bedauern nicht eingehen könne; sie stelle es vielmehr 

der Landesregierung anheim, den Antragstellern zu bedeuten, dass diese offenbar 

parlamentarische Angelegenheit am wirksamsten wohl durch die das Land Salzburg, in der 

Nationalversammlung vertretenden Abgeordneten zu betreiben wäre. Die Landesregierung 

dürfte übrigens inzwischen dem Berichte über die Sitzung der Nationalversammlung vom 30. 

Juli d. J. eine vom Herrn Präsidenten der Nationalversammlung im Hause gegebenen 

Aufklärung über den Zusammentritt des in Rede stehenden Komitees entnommen haben. 

In der Sache selbst werde gegebenenfalls die Staatsregierung beziehungsweise das 

beteiligte Staatsamt, soweit es an diesen beiden Faktoren gelegen ist, den Wünschen des 

Landes im Rahmen das durch die Rücksicht auf das gesamtstaatliche Interesse Gebotenen im 

weitestgehenden Maße entgegenzukommen bereit sein. 

Der Kabinettsrat tritt dieser Auffassung bei. 
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4. 

Bericht der Kommission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen. 

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Kommission zur Erhebung militärischer 

Pflichtverletzungen drei Berichte über ihre bisherige Tätigkeit der Staatskanzlei übermittelt 

habe.  

Der Vorsitzende beantrage, diese, dem vorliegenden Protokolle als Beilage A) 

angeschlossenen Berichte zur Kenntnis zu nehmen und sie gemäß § 8 des Gesetzes vom 19. 

Dezember 1918, St.G.Bl. Nr. 132. mit der gleichfalls abschriftlich anverwahrten Begleitnote 

an das Präsidium der Nationalversammlung weiterzuleiten.  

 

5. 

Präliminierung des Erfordernisses für die Kommission zur Erhebung militärischer 

Pflichtverletzungen. 

Der Vorsitzende erinnert daran, dass der Kabinettsrat in seiner Sitzung am 31. März d. J. 

beschlossen habe, der Kommission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen im Kriege 

einen Kredit von 200.000 Kronen einzuräumen, der - weil es sich um eine in enger 

Verbindung mit der Nationalversammlung wirkende Kommission handelt - beim Kapitel 

„Volksvertretung (Nationalversammlung)“ veranschlagt werden sollte. 

Im Zuge der hierüber gepflogenen Verhandlungen habe der Herr Präsident der 

Nationalversammlung, dem das Anweisungsrecht über diesen Kredit zugestanden wäre, den 

Wunsch nach anderweitiger Budgetierung des erwähnten Erfordernisses ausgesprochen. 

Demgemäß sei im Einvernehmen mit den in Betracht kommenden Staatsämtern der der 

genannten Kommission eingeräumte Kredit von 200.000 K im Extraordinarium des 

Heeresetats pro 1919/20 veranschlagt worden. Der sprechende Vizekanzler erbitte zu dieser 

Verfügung die nachträgliche Zustimmung des Kabinettsrates. 

Nach einer kurzen Debatte, in deren Zuge Staatssekretär Dr. D e u t s c h darauf hinwies, 

dass es unerwünscht sei, mit derartigen nicht unmittelbar mit der d. ö. Heeresverwaltung im 

Zusammenhange stehenden Erfordernissen das in der Öffentlichkeit ohnedies schon wegen 

seiner Höhe kritisierte Heeresbudget zu belasten, weshalb in derartigen Fällen in Hinkunft ein 

anderer Ausweg gefunden werden sollte, erteilt der Kabinettsrat schließlich zu der getroffenen 

Verfügung die erbetene nachträgliche Zustimmung.3 

 
α B r a t u s c h: Änderung auf der 7. Seite bis 11. August 1919  

                                                 
3  Anstelle des letzten Absatzes findet sich im Stenogramm eine Wechselrede, die im Anschluss zwischen zwei 

α-Zeichen wiedergegeben wird. 



97 – 1919-08-12 

6 
 

H a n u s c h: Ist diese Kommission mit irgendwelchen finanziellen Ausgaben verbunden?  

F i n k: 200.000 K.  

G r i m m: Verbraucht höchstens 40.000 K. Es wäre Zeit, noch zu staffeln.  

D e u t s c h: Es passt mir nicht, dass das Staatsamt für Heerwesen das Budget der Kommission übernimmt. 

Die Sache hängt mit dem Heerwesen nur sehr lose zusammen, die Kommission untersteht mir nicht.  

B r a t u s c h: Es ist eine parlamentarische Kommission. Mit der Justiz hat die Kommission nichts zu tun.  

D e u t s c h: Es ist sehr schlecht für die Regierung, wenn das Heeresbudget so belastet wird, bis es die 

Öffentlichkeit nicht verstehen wird, bei dem geringen Stand unserer Wehrmacht.  

G r i m m: Unterstaatssekretär Dr. Waiss hat seinerzeit namens des Heeresamtes zugestimmt.  

Angenommen. α 

 

6. 

Gesetzentwurf, betreffend den Vorspann und die Einquartierung; Vollzugsanweisung 

betreffend das Erlöschen der Verpflichtung zu Kriegsleistungen. 

Staatssekretär Dr. D e u t s c h erbittet und erhält die Ermächtigung des Kabinettsrates zur 

Einbringung des Entwurfes eines Gesetzes, betreffend den Vorspann und die Einquartierung, 

sowie die Ermächtigung zur Erlassung einer Vollzugsanweisung des Staatsamtes für 

Heerwesen, betreffend das Erlöschen der Verpflichtung zu Kriegsleistungen. Über Wunsch 

des Sektionschefs Dr. G r i m m wird das Staatsamt für Heerwesen wegen einiger stilistischer 

Änderungen in der Gesetzesvorlage sowie in der Vollzugsanweisung noch vorher mit dem 

Staatsamte für Finanzen das Einvernehmen pflegen.4 

 
α H a n u s c h: Das Kriegsleistungsgesetz ist ein bestehendes Gesetz, das kann nicht durch eine 

Vollzugsanweisung aufgehoben werden.  

B r a t u s c h: Begründet die Möglichkeit.  

S t ö c k l e r: Widerspricht der Gesetzentwurf nicht den zu gewärtigenden Friedensbedingungen? Weil doch 

nach den Bedingungen jede freiwillige Leistung ausgeschlossen ist.  

D e u t s c h : Ich teile diese Bedenken nicht, weil uns der Vertrag nicht vorschwebt, dass wir nicht 

irgendwelche Leistungen wirtschaftlicher Natur für Heeres- und Gendarmeriezwecke verringern sollten.  

G r i m m: Stilistische Änderung mit Heerwesen später.  

Angenommen. α  

 

7. 

Ansuchen des Arbeiterrates in Waidhofen a. d. Ybbs um Bewilligung einer Subvention. 

Im Auftrag des abwesenden Staatssekretärs für Finanzen teilt Sektionschef Dr. G r i m m 

mit, dass der Arbeiterrat für Stadt und Gerichtsbezirk Waidhofen a. d. Ybbs im Wege des 
                                                 
4  Vgl. zu diesem Tagesordnungspunkt die Stenogrammvariante, die im Anschluss zwischen zwei α-Zeichen 

wiedergegeben wird. 
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Reichsvollzugsausschusses der Soldatenräte Deutschösterreichs an das Staatsamt für Finanzen 

das Ersuchen um Bewilligung einer Subvention gerichtet habe. Der Arbeiterrat begründe sein 

Ansuchen damit, dass er zur Entlohnung der im Dienste der werktätigen Bevölkerung 

stehenden Organe und zur Bestreitung sonstiger Auslagen unbedingt einiger Geldmittel 

bedürfe, die ihm derzeit zur Gänze mangeln. 

Abgesehen davon, dass dem Staatsamte für Finanzen Kredite zur Gewährung von 

Subventionen nicht zur Verfügung stehen, dürfte im vorliegenden Falle nach den bisher 

festgehaltenen Grundsätzen eine Subventionierung aus Staatsmitteln überhaupt nicht in Frage 

kommen können, da as sich bei den Arbeiterräten um Vereinigungen politischen Charakters 

handelt. 

In diesem Sinne beabsichtige das Staatsamt für Finanzen das Staatsamt für Inneres und 

Unterricht, in dessen Kompetenz die Erledigung des Ansuchens fällt, zu begrüßen. Für diese 

Stellungnahme des Staatsamtes für Finanzen sei nicht nur die Erwägung bestimmend, dass 

eine etwaige Bewilligung der vom Waidhofener Arbeiterrat erbetenen Subvention präjudiziell 

wäre und zu ganz unabsehbaren staatsfinanziellen Konsequenzen führen müsste, sondern auch 

der Umstand maßgebend, dass, wie Zeitungsberichten zu entnehmen ist, eine 

Inanspruchnahme staatlicher Mittel für Zwecke der Arbeiterräte auch nach den 

Verhandlungen bei der Reichskonferenz seitens dieser selbst gar nicht in Erwägung gezogen 

war, sondern lediglich die Heranziehung öffentlicher Mittel lokaler Faktoren (Orte, Bezirke 

und Länder) für die Bestreitung der Kosten für die Betriebslokale und für die Betriebsmittel 

sowie die Entschädigungen der ausführenden Organe der leitenden Exekutive der 

Arbeiterräte, soweit sich diese Tätigkeit im allgemein öffentlichen Interesse der Orte, Bezirke 

und Länder vollzieht. 

Der Kabinettsrat pflichtet dieser Auffassung bei.  

 

8. 

Gesetzesbeschluss des oberösterreichischen Landtages über die Einhebung einer 

Wertzuwachsabgabe für Landes- und Gemeindezwecke. 

Sektionschef Dr. G r i m m bringt zur Kenntnis, dass der o. ö. Landtag in seiner Sitzung 

vom 15. Juli den Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer Wertzuwachsabgabe bei 

der Übertragung von Liegenschaften beschlossen habe. 

Dieser Gesetzesbeschluss sei zwar in den Grundzügen auf dem vom Staatsamte für 

Finanzen unter Verwertung der ganzen bisherigen praktischen Erfahrungen ausgearbeiteten 

Musterentwurf aufgebaut , weiche aber in zahlreichen Belangen und zwar sowohl in 
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sachlicher wie in stilistischer Beziehung von diesem Muster ab. 

Diese Abweichungen erscheinen zum Großteil wenig glücklich. Besondere Bedenken 

rufen insbesondere folgende Bestimmungen hervor:  

Der Gesetzesbeschluss soll nicht nur auf die nach seiner Kundmachung erfolgenden 

Übertragungen angewendet werden, sondern auch - allerdings unter Ausschluss der Haftung 

Erwerbers für die Abgabe - auf alle seit 1. Jänner 1915 erfolgten Übertragungen, also auf 

einen Zeitraum von beinahe 5 Jahren zurückwirken. Bestanden schon gegen einen ähnlichen 

Beschluss der steiermärkischen Landesversammlung, der eine gleiche Rückwirkung bis auf 

den 1. Jänner 1917 in Aussicht nahm, gewichtige Bedenken, so verschärfen sich diese 

gegenüber einer noch viel längeren Rückwirkung außerordentlich. Schon dem 

steiermärkischen Beschlusse gegenüber musste betont werden, dass wenngleich eine derartige 

dem Wesen der Wertzuwachsabgabe allerdings widersprechende Rückwirkung nicht geradezu 

als unzulässig erscheine, eine Rückwirkung auf einen so langen Zeitraum noch sehr 

bedenklich sei, da ja in vielen Fällen, z. B. bei Notverkäufen von Realitäten oder im Falle 

einer Vermögenszersplitterung im Erbgange der Veräußerer, bezw. seine Rechtsnachfolge 

nicht mehr im Besitz der aus der Veräußerung stammenden Mittel und somit nur schwer zur 

Tragung der Abgabe im Stande sein werden. Diese Bedenken, denen der Kabinettsrat in 

seiner Sitzung von 20. Mai 1919 beigetreten sei, verschärfen sich selbstverständlich mit jeder 

weiteren Ausdehnung, der Rückwirkung außerordentlich. 

Dazu komme noch die Rücksicht auf die staatlichen Gerichte und Steuerämter, die gewisse 

für die Bemessung, der Abgabe notwendige Anzeigen zu erstatten haben werden. Wenn sie 

diese Anzeigen nun auf einmal für einen Zeitraum von 5 Jahren nachträglich erstatten seilen, 

so ergebe sich daraus eine übergroße Mehrarbeit, der sie bei ihrer notorischen Überlastung 

kaum gewachsen sein werden. 

Außerdem enthalten insbesondere zwei weitere Bestimmungen des Gesetzesbeschlusses 

bedenkliche Härten. Nach dem in den übrigen Ländern, die die Abgabe eingeführt haben, 

rezipierten Musterentwurf, soll zur Feststellung des Wertzuwachses auf den Erwerbswert bei 

der letzten vorhergegangenen abgabepflichtigen oder aus dem Titel einer persönlichen oder 

sachlichen Befreiung, z. B. wegen der Geringfügigkeit des Wertzuwachses abgabenfreien 

Übertragung zurückgegangen werden. Diese Bestimmung werde im vorliegenden Fall dahin 

abgeändert, dass immer auf die letzte abgabepflichtige Übertragung zurückzugreifen ist, 

während abgabfreie vorausgegangene Übertragungen außer Betracht bleiben sollen. Das führe 

nun dazu, dass wenn z. B. eine Liegenschaft zunächst wiederholt abgabefrei übertragen 

worden ist, der erste Veräußerer, der sie abgabepflichtig weiter überträgt, die Abgabe nicht 
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nur für den während seiner Besitzdauer erzielten Wertzuwachs, sondern für den während der 

Besitzdauer aller seiner Vorgänger, die die Liegenschaft abgabefrei übertragen haben, 

erzielten Wertzuwachs tragen müsse. Das bedeute aber eine ganz unzulässige Härte, Recht 

bedenklich erscheine wohl auch, insbesondere im Hinblick auf die Höhe der 

Schenkungsgebühren der Umstand, dass die im Musterentwurf vorgesehene Befreiung der 

Schenkungen unter Lebenden im vorliegenden Gesetzesbeschluss nicht aufgenommen 

erscheint. 

Ausser diesen Mängeln leide der Gesetzesbeschluss noch an zahlreichen kleineren 

Mängeln, weise manche Lücken und vereinzelte Widersprüche auf, die größere 

Schwierigkeiten bei seiner Handhabung befürchten lassen.  

Das Staatsamt für Finanzen stelle daher den Antrag, im Sinne des Art. 14, Abs. l des 

Gesetzes von 14. März 1919, St.G.Bl. Nr. 179, gegen den Gesetzesbeschluss Vorstellung zu 

erheben, im Sinne des Abs. 4 desselben Artikels die nach § 28 des Gesetzesbeschlusses 

erforderliche Gegenzeichnung nicht vorzunehmen und den Staatssekretär für Finanzen zu 

ermächtigen, die Landesversammlung hievon im Wege der Landesregierung unter 

Bekanntgabe der Gründe zu verständigen. 

Der Kabinettsrat erhebt diesen Antrag zum Beschluss. 

 

9. 

Grundlegende Bestimmungen für die Mitwirkung der Arbeiterräte bei der Bekämpfung des 

Kriegswuchers und Schleichhandels in Wien. 

Staatssekretär E l d e r s c h teilt mit, dass das Staatsamt für Inneres und Unterricht die dem 

vorliegenden Protokoll als Beilage B angeschlossenen grundlegenden Bestimmungen für die 

Mitwirkung der Arbeiterräte bei der Bekämpfung des Kriegswuchers und Schleichhandels in 

Wien festzusetzen beabsichtige. Mit dieser Festsetzung werde die Absicht verfolgt, die bisher 

ungeregelte Tätigkeit der Arbeiterräte auf dem Gebiete der Bekämpfung des Kriegswuchers 

und Schleichhandels in Wien in geordnete Bahnen zu lenken. Es stehe zu erwarten, dass mit 

dieser Maßnahme gleich günstige Erfolge werden erzielt werden, wie mit der Regelung der 

Tätigkeit der Soldatenräte im Rahmen der Aufgaben des Kriegswucheramtes. Es sei auch eine 

Heranziehung von Vertretern der Bürgerräte in Aussicht genommen, doch seien die 

diesbezüglichen Verhandlungen noch nicht abgeschlossen. 

In der sich hierüber entwickelnden eingehenden Debatte5 erhebt Staatssekretär 

                                                 
5  Vgl. die im Stenogramm festgehaltene Debatte, die im Anschluss an den Tagesordnungspunkt zwischen zwei 

α-Zeichen wiedergegeben wird. 
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S t ö c k l e r dagegen Bedenken, dass nach dem Organisationsentwurfe Vertretern einer 

bestimmten Bevölkerungsklasse eine Exekutivgewalt eingeräumt werde. Seiner Anschauung 

nach könne eine Mitwirkung von solchen Personen - es möge sich um welche Klasse immer 

handeln - nur als beratende Organe der Behörden in Betracht kommen. 

Unterstaatssekretär M i k 1 a s hält die Heranziehung der gesellschaftlichen Organisationen 

für berechtigt, glaubt jedoch, dass bei der Verwendung ihrer Vertreter nicht die Angehörigkeit 

zu einer bestimmten Organisation Ausdruck finden dürfe. Die Organisationen sollten lediglich 

der Behörde geeignete Personen namhaft machen, welche sodann der Bevölkerung gegenüber 

ausschließlich als Amtsorgane aufzutreten hätten. 

Staatssekretär Ing. Z e r d i k stimmt der beabsichtigten Maßnahme grundsätzlich zu, 

macht jedoch aufmerksam, dass die christlichsozialen Arbeiterräte und Ständeräte unbedingt 

eine angemessene Vertretung in der Kommission und in den Bezirksstellen, zu finden hätten. 

Welters wünsche der sprechende Staatssekretär mit Rücksicht darauf, dass die Tätigkeit der 

Arbeiterräte auch für sein Ressort (Benzinfrage) in Betracht komme, eine Vertretung seines 

Staatsamtes in der neu zu errichtenden Kommission. 

Staatssekretär E l d e r s c h weist darauf hin, dass die Frage der Zusammensetzung der 

Kommission und der Bezirksstellen noch nicht endgiltig gelöst sei; wie schon früher erwähnt, 

sei eine Heranziehung der Bürgerräte in Aussicht genommen und es werde auch auf eine 

entsprechende Heranziehung der christlichsozialen Arbeiterräte Bedacht genommen werden. 

Die näheren diesbezüglichen Festsetzungen müssten den Parteiverhandlungen vorbehalten 

bleiben. 

Der Kabinettsrat pflichtet der in der Debatte zu Tage getretenen Auffassung, wonach 

gegen die beabsichtigte Maßnahme im Allgemeinen eine prinzipielle Einwendung nicht 

erhoben wurde, bei und nimmt zur Kenntnis, dass die Einzelheiten der Organisation noch im 

Einvernehmen mit den Parteien werden geregelt werden. 

Staatssekretär E l d e r s c h sichert noch über einen im Laufe der Debatte gestellten 

Wunsch des Staatssekretärs Dr. B r a t u s c h zu, dass bezüglich der von der Kommission zu 

erlassenden allgemeinen Weisungen an die Bezirksstellen jeweils vorher das Einvernehmen 

mit dem Staatsamte für Justiz werde gepflogen werden. 

 
α F i n k: Die Zusammenstellung bei der Gemeinde ist paritätisch und es wird wohl nicht viel dagegen zu 

sagen sein. Es sollte auch von den Bürgerräten jemand darin sein. Bei den Bezirksstellen ist jedoch nur ein 

Organ des Marktamtes und Vertreter des soz. Arbeiterrates. Hier hielte ich es für zweckmäßig, wenn auch die 

Bürgerräte vertreten werden.  

E l d e r s c h: Die Bürgerräte sind noch im Werden. Die Bürgerräte werden auch noch hineinkommen. Die 
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Bezirksstellen sind mehr Untersuchungsorgane.  

B r a t u s c h: Ich bitte, dass wir Gelegenheit haben, die in Aussicht genommenen generellen Weisungen 

vorher zur Einsicht bekommen (10:2).  

E l d e r s c h: Die allgemeinen Weisungen werden sich beispielsweise darauf beziehen, dass diese geringen 

Mengen an diese oder jene humanitäre Anstalten abzuliefern sind. Anregung Bratusch wird zugestimmt.  

R e s c h: Es muss auch darauf Rücksicht genommen werden, dass es auch christliche Arbeiterräte gibt und 

dass es auch einen Bürger- und Ständerat gibt, die auch berücksichtigt werden müssen.  

S t ö c k l e r: Ich erblicke eine große Gefahr, die Ordnung dieser Dinge Vertretern einer bestimmten Klasse 

Exekutivgewalt zu geben. Das würde zu einer großen Beunruhigung führen. Es sind ruhige, eingeschulte 

Elemente notwendig. Leute aus dem Volk heraus haben nicht die Gesetzeskenntnis und oft auch nicht den Takt. 

Sie werden sich Übergriffe zuschulden kommen lassen. Ich bin für eine Umschreibung der Tätigkeit. Aber die 

Tätigkeit der Räte muss nur in einer Mithilfe als Fachmänner bestehen. Wenn diese Ständeräte irgendwie 

nützlich sein sollen, so sollen sie nur beratend, aber nicht durchführende Organe sein. Es wird immer der 

Regierung an den Leib geschrieben werden, was diese Leute machen. Ein Exekutivorgan sollen diese 

Standesräte nicht sein. Denn es muss das zu Unzukömmlichkeiten führen.  

D e u t s c h: Wir müssen den Wirkungskreis der Arbeiterräte abgrenzen. Es hat viel Geduld und Mühe 

bedurft, um die Soldatenräte zu einer bescheidenen Wirksamkeit zu führen. Die vorliegenden Grundzüge halte 

ich für einen sehr glücklichen Griff. Gerade dadurch soll vermieden werden, dass die Arbeiterräte 

Exekutivorgane werden. Es ist nirgends die Rede, dass sie Exekutivorgane sind. Es sind alle Einschränkungen 

gemacht, damit sie nicht als Exekutivorgane auftreten können. Es sind nur Hilfsorgane der Exekutivgewalt. 

Meines Erachtens wäre es ganz falsch, den Abbau derart durchzuführen, dass man den Leuten nichts zu tun gibt. 

Man muss sie vernünftig beschäftigen, damit sie sich nicht unvernünftig betätigen. 

E l d e r s c h: Der Entwurf betrifft nur Wien. Hier ist es jedoch mangels jedes geregelten Systems 

ausgeartet. Es handelt sich den in unzulänglicher Zahl vorhandenen amtlichen Organen zu helfen. Bezüglich des 

Eintritts der Bürgerräte wird noch verhandelt. Es handelt sich nur um Mitarbeiter mit beratender Kompetenz.  

E l l e n b o g e n: Ich halte die Zuziehung der Arbeiterräte für eine sehr nützliche Sache. Übergriffe werden 

vermieden werden dadurch, dass man den Leuten sagt, was sie tun dürfen.  

Z e r d i k: Ich nehme den Standpunkt Ellenbogens ein. Die Arbeiterräte sind ein brauchbares Exekutivorgan. 

Nur stehe ich auf dem Standpunkt, dass, wenn von Arbeiterräten im allgemeinen gesprochen wird, auch die 

christlichsozialen Arbeiter- und Ständeräte vertreten sind.  

Antrag: Ergänzung, dass die christlichsozialen Arbeiterräte und Ständeräte eine angemessene Vertretung in 

der Kommission und Bezirksstelle finden.  

P a u l: Diese Bestimmungen haben nicht jene Abschnitte im Auge, welche die Arbeiterräte auf anderen 

Gebieten berühren. Es war nie möglich, hinlänglich Kräfte in den Dienst der Bekämpfung des Kriegswuchers zu 

stellen. In den letzten Wochen haben die Arbeiterräte in Wien tatsächlich ganz Hervorragendes in Bezug auf die 

Aufspürung von illegalen Vorräten geleistet. (Cottage San. (?), 47.000 Eier). 

M i k l a s: Heranziehung gesellschaftlicher Organisationen berechtigt. Aber wir müssen uns bei all diesen 

Dingen vor Augen halten, dass es sich um Maßnahmen der Behörden gegenüber der Bevölkerung handelt. Es 

darf nie ein Klassen- oder Parteistandpunkt zum Ausdruck kommen. Man soll die gesellschaftlichen 

Organisationen heranziehen, und zwar nicht nur die Arbeiterräte, sondern auch die Bürger- und Ständeräte. 

Jedoch nie unter diesem Titel, sondern nur so, dass man bei der Zusammenstellung der Kommission etc. sich 
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dieser Organisationen bedient zum Zwecke der Vorschläge wer in die Kommission und in die Bezirksstelle 

hineinkommt. Nach meiner Meinung käme für die Zusammenstellung dieser Kommission die Landesregierung 

in Betracht. Diese Landesregierung fordert von den Arbeiterräten, Stände- und Bürgerräten die Vorschläge ab, 

sucht sich die Geeigneten aus und bestellt aus diesen die erforderlichen Überwachungsorgane. Vorher mit den 

Parteien zu beraten. 

G r i m m: Funktion der Arbeiterräte Ehrenamt?  

E l d e r s c h: Die in staatlicher Dienstleistung stehen, werden keinen Entgang haben. Wir können die 

Gemeinde nicht depossedieren, sie ist 1. Instanz in Wien. Die Landesregierung hat nur überwachende 

Kompetenz. Die entscheidende Funktion gegenüber der Partei hat der Beamte des Kriegswucheramtes. In der 

Rechtslage der Partei gegenüber der Behörde ändert sich nichts. Ich glaube daher, dass die Befürchtungen 

Miklas unbegründet sind. Was die Bürgerräte betrifft, so wird man den Schlüssel 6:3 wie bei den Wahlen in 

Wien zugrundelegen.  

Z e r d i k: Nachdem wir uns der Arbeiterräte bei der Benzinfrage bedienen, bitte ich um Vertretung in der 

Kommission.  

E l d e r s c h: Einverstanden. Die Stärke der christlichsozialen Vertreter wird mit den Parteien vereinbart 

werden.  

M i k l a s: Die Herangezogenen sollen nicht als Arbeiter- oder Bürgerräte fungieren.  

E l d e r s c h: Als Arbeiterräte, Bürgerräte sind sie doch Vertrauensmänner der Bevölkerung.  

F i n k: Angenommen. α 

 

10. 

Gesetzesbeschluss des n. ö. Landtages, betreffend die Ermächtigung der Gemeinde Wien zu 

einer Kreditoperation 

Staatssekretär E l d e r s c h teilt mit, dass der n. ö. Landtag den Entwurf eines Gesetzes, 

betr. die Ermächtigung der Gemeinde Wien zu einer Kreditoperation. beschlossen habe. 

Durch dieses Gesetz soll der Gemeinde Wien die Ermächtigung erteilt werden, zur 

Deckung des Abganges im Gemeindehaushalte 200 Millionen Kronen im Wege einer 

Kreditoperation zu beschaffen. 

Der sprechende Staatssekretär beantrage, der Kabinettsrat wolle von der Erhebung einer 

Vorstellung gegen diesen Gesetzesbeschluss absehen und der sofortigen Verlautbarung des 

Gesetzes zustimmen. 

Der Kabinettsrat erhebt diesen Antrag zum Beschluss. 

 

11. 

Gesetzesbeschluss des Landtages von Salzburg, betreffend die Einhebung 

einer Landesabgabe von den Eintrittsgebühren der Kinematographentheater. 

Staatssekretär E l d e r s c h erbittet und erhält die Ermächtigung des Kabinettsrates, dass 
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von der Erhebung einer Vorstellung gegen den vom Landtage von Salzburg beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Einhebung einer Landesabgabe von den 

Eintrittsgebühren der Kinematographentheater, abgesehen und der sofortigen Verlautbarung 

des Gesetzes zugestimmt werde.6 

 

12.  

Verwendung d. ö. Arbeiter bei den Wiederherstellungsarbeiten in Nordfrankreich. 

Staatssekretär H a n u s c h teilt mit, dass der französische Arbeitenminister vor ungefähr 

14 Tagen an den Staatskanzler wegen Entsendung von d. ö. Arbeitern zu den 

Wiederherstellungsarbeiten in Nordfrankreich herangetreten sei. Der sprechende 

Staatssekretär habe im Einvernehmen mit dem Staatskanzler zum Zwecke von 

Vorverhandlungen eine Delegation, bestehend aus einen Beamten seines Staatsamtes sowie 

aus Vertretern der in Betracht kommenden Fachorganisationen nach Frankreich entsendet. 

Der gegenwärtige Stand der Verhandlungen sei folgender: Es bestehe die Möglichkeit, eine 

unbegrenzte Zahl von Arbeitern in Verwendung zu nehmen. Die französische Regierung biete 

außer der Sicherstellung einer ausreichenden Verköstigung einen Lohn von täglich 11‘50 

Francs. Hievon sollen von der französischen Regierung dem einzelnen Arbeiter nur 9 Francs 

ausbezahlt werden, während 2 1/2 Francs dem Wiedergutmachungsfonds gutgeschrieben 

würden, welch' letzterer Betrag der d. ö. Staat dem Arbeiter zu ersetzen hätte. Staatssekretär 

H a n u s c h weist darauf hin, dass der Betrag von 2 1/2 Francs beim gegenwärtigen 

Umrechnungskurse einem Betrag von ungefähr 12 Kronen gleichkomme, also höher sei als 

die vom Staate zu leistende Quote der Arbeitslosenunterstützung. Hieraus ergebe sich, dass 

ein Abkommen auf dieser Grundlage für den d. ö. Staat indiskutabel sei, weshalb er die 

Delegation angewiesen habe zu erklären, dass wir diese Bedingungen nicht annehmen 

können. 

In diesem Zusammenhange teilt der sprechende Staatssekretär mit, dass er die Entsendung 

eines Beamten nach Berlin beabsichtige, um hinsichtlich der Arbeitsbedingungen für die von 

Deutschland und von unserer Seite beizustellenden Arbeiter eine gewisse Gleichmäßigkeit zu 

erzielen. 

Der Kabinettsrat nimmt diese Mitteilungen zustimmend zur Kenntnis.7 

                                                 
6  Nach diesem Tagesordnungspunkt steht im Stenogramm ein weiterer Tagesordnungspunkt, der nicht in der 

Reinschrift des Protokolls aufscheint, aber als Tagesordnungspunkt 1 in den Streng geheimen Anhang zum 
Kabinettsprotokoll Nr. 97 vom 12. August 1919 aufgenommen wurde. Vgl. dort auch die dazugehörige 
Stenogrammvariante. 

7  Vgl. zu diesem Tagesordnungspunkt die Stenogrammvariante, die im Anschluss zwischen zwei α-Zeichen 
wiedergegeben wird. 
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α H a n u s c h: Vor 14 Tagen ist der Arbeitenminister an den Staatskanzler herangetreten wegen Entsendung 

von Arbeitern nach Nordfrankreich. Ich habe Vertreter der Arbeiterorganisationen entsendet.  

350 g Fleisch, 600 g Gemüse, Fett zum Kochen.  

Unbegrenzte Zahl kann hingeschickt werden. Die französische Regierung will täglich 11,50 Francs zahlen. 

Es sollen dem Arbeiter nur 9 frc. ausbezahlt werden und 2 1/2 frc. sollen dem Wiedergutmachungsfonds 

übermittelt werden. Hingegen soll der d.ö. Staat die 2 1/2 frc.= 12 K dem Arbeiter ersetzen.  

Das Staatsamt für Finanzen war merkwürdigerweise einverstanden. Ich habe erklärt, dass wir unter keinen 

Umständen auf dieses Angebot eingehen können. Ich zahle 6K 50 dem Arbeitslosen, das übrige zahlt die 

Gemeinde. Die Folge wäre, dass die Arbeitslosen eine Erhöhung der Unterstützung verlangen werden. Ich habe 

gestern telegraphiert, dass wir nicht annehmen können.  

Ich schicke morgen einen Beamten nach Berlin, damit nicht von den Deutschen ungünstigere Bedingungen 

abgeschlossen werden. Morgen fährt die Delegation nach Nordfrankreich, um die Situation anzusehen. Es ginge 

nur unter solchen Bedingungen, die den d.ö. Staat nicht belasten. Der Lohn muss derart sein, dass auch die 

zurückbleibende Familie erhalten werden kann.  

Zustimmend zur Kenntnis. α 

 

13. 

Verkauf von Seidenkokons an die ungarische Pachtungsgesellschaft. 

Staatssekretär Ing. Z e r d i k führt aus, dass die Hauptanstalt für Sachdemobilisierung im 

November 1918 ca. 250.000 kg Seidenkokons, die in Spittal a. d. Drau geborgen wurden, 

übernommen habe. Diese Kokons sind ein Teil der von der Armee Boroević im Zuge der in 

Venetien durchgeführten Seidenzuchtaktion von der dortigen Bevölkerung gegen Bezahlung 

übernommenen Kokonmengen. Die Hauptanstalt für Sachdemobilisierung habe nach einem 

nicht weiter verfolgten Versuch eines Abverkaufes in die Schweiz mindestens 180.000 kg und 

höchstens 200.000 kg von diesen Kokons an die ungarische Pachtungsgesellschaft zum Preise 

von 30.50 K per Kilogramm und gegen eine 50 %ige Beteiligung an dem 300 Kronen per 

Kilogramm übersteigenden Erlös von 18.000 kg der aus den Kokons erzeugten Grȇgen unter 

der Bedingung verkauft, dass das Eigentum sowie alle Gefahren am Tage des 

Vertragsabschlusses auf den Käufer übergehen. Der Vertragsabschluss erfolgte am 2. Juni d. 

J. Der Weltmarktpreis für Kokons stand im Zeitpunkt des Verkaufsabschlusses um etwa 50 % 

höher als der nach dem damaligen Stand der Grȇgenpreise zu gewärtigende 

Gesamtverkaufspreis. Der billige Verkauf sei dadurch zu erklären, dass durch die vorerwähnte 

Bedingung des Eigentumsüberganges im Zeitpunkte des Vertragsabschlusses die Gefahr einer 

allfälligen Beschlagnahme der Kokons seitens der Italiener auf den Käufer überwälzt wurde. 

Die Abwicklung des Geschäftes sei wegen einer seitens der Seidenrohstoffzentrale A. G. 

gegen diesen Verkauf erhobenen Beschwerde um den 20. Juli d. J. vorläufig sistiert und die 
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bereits nach der Schweiz rollenden Waggons an der Grenze angehalten worden. Inzwischen 

habe die italienische Waffenstillstandskommission im Wege des Staatsamtes für Äußeres 

gegen den Verkauf Einspruch erhoben und die Forderung gestellt, dass die in den Magazinen 

der Firma Caro & Jellinek in Wien lagernden Kokons vorläufig unberührt bleiben. Nach 

Feststellung der Ordnungsmäßigkeit des Verkaufes sei die Verfügung, dass die rollenden 

Waggons an der Schweizer Grenze anzuhalten seien, widerrufen worden, da diese Kokons 

(insgesamt 63.000 kg Brutto) schon vom Käufer übernommen waren, also nicht mehr im 

Magazin der Firma Caro & Jellinek lagerten. Mit Rücksicht auf den Umstand, dass von den 

bei Caro & Jellinek lagernden Kokons mindestens 180.000 kg von der Hauptanstalt für 

Sachdemobilisierung bereits fest verkauft waren und das Eigentum an diesen Kokons 

vertragsgemäß am 2. Juni l. J. auf den Käufer übergegangen war, beabsichtige der sprechende 

Staatssekretär zu verfügen, dass auch die restlichen verkauften ca.120.000 kg Kokons ohne 

Rücksicht auf den italienischen Einspruch an die ungarische Pachtungsgesellschaft zu 

übergeben sind. 

Der Kabinettsrat stimmt diesem Vorgange zu.8 

 
α Z e r d i k: Abschluss in Kokonangelegenheit.  

Mit der ungarischen Pachtungsgesellschaft ist von der Hauptanstalt für Sachdemobilisierung ein Abschluss in 

Kokons gemacht worden, der auch gezahlt wurde. Die Zahlungsbelege sind aber in Verlust geraten.  

Ich habe den Vollzug sistiert. Ein Teil der Ware liegt in Wien. Die Italiener haben nun auf die Kokons 

Anspruch erhoben und zwar auf die, die noch in Wien bei der C. und Jell. liegen. Welche Stellung sollen wir 

gegenüber den bei Caro & Jellinek erliegenden Waren einnehmen?  

Ich nehme den Standpunkt ein, dass der Vertrag mit der ungarischen Gesellschaft ordnungsmäßig getätigt ist 

und dass sie im Eigentum der Gesellschaft ist und dass man sie nicht veranlassen kann, das Eigentum 

aufzugeben. Wenn man es beim Transport wegnimmt, so ist das ihre Sache.  

Ich glaube, dass man auch die noch in Wien lagernde Waren nicht beanstanden soll aus dem Grunde, weil sie 

schon vor dem Protest der Italiener verkauft wurde.  

H a n u s c h: Man muss die Seidenindustrie im Sudetenland anders behandeln wie die anderen Fabriken, 

weil sie ihre Niederlagen in Wien haben, sonst gehen uns die Niederlagen in Wien auch noch verloren.  

Es wird zugestimmt, dass Handel so vorgeht. Α 

 

 

                                                 
8  Vgl. zu diesem Tagesordnungspunkt die Stenogrammvariante, die im Anschluss zwischen zwei α-Zeichen 

wiedergegeben wird. 
Nach diesem Tagesordnungspunkt steht im Stenogramm ein weiterer Tagesordnungspunkt, der nicht in der 
Reinschrift des Protokolls aufscheint, aber als Tagesordnungspunkt 2 in den Streng geheimen Anhang zum 
Kabinettsprotokoll Nr. 97 vom 12. August 1919 aufgenommen wurde. Vgl. dort auch die dazugehörige 
Stenogrammvariante. 
Weiters scheint ein zusätzlicher Tagesordnungspunkt auf, der nicht in die Reinschrift aufgenommen wurde 
und im Anschluss an das Protokoll unter „Zusatz aus den Stenogrammen“ wiedergegeben wird. 
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Zusatz aus den Stenogrammen 97 

 
E l d e r s c h: Zur Angelegenheit Reichspost. 

Es ist uns zur Kenntnis gekommen, dass die Kommunisten irgend etwas gegen die Reichspost geplant haben. 

Daraufhin hat die Volkswehr verhindert, dass die 41ger am Sonntag etwas unternehmen. Die Reichspost ist von 

Pro… geschützt worden. Nun hat man eine Deputation von 8 Professoren in die Reichspost hineingelassen, um 

mit ihr zu verhandeln. Die Sicherheit der Reichspost konnte nicht gefährdet werden. Vom Standpunkt der 

Sicherheitsbehörde war alles vorgekehrt.  

D e u t s c h: Ich habe in der Nacht von Samstag auf Sonntag folgendes getan. Es sind mir Nachrichten 

zugekommen, dass die 41. etwas vorhat. Ich habe ihnen durch einen Offizier den Befehl gegeben, dass sie die 

Kaserne nicht verlassen. Ich habe vor der Kaserne 2 Komp.[anien], 1 Batterie und ein Panzerauto aufgestellt.  

 

Nächste Sitzung Dienstag, 3 Uhr.  

Z e r d i k 3 Wochen Urlaub.  

 




















































































